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Aufnahmeantrag 
Hochheimer Ski- und Tennisverein 1967 e.V. – Am Weiher – 65239 Hochheim 

 
 
Ich / Wir möchte/n Mitglied (aktiv/passiv – zutreffendes bitte unterstreichen) in Ihrem Verein werden und beantrage/n 
hiermit die Aufnahme in den Hochheimer Ski- und Tennisverein 1967 e.V.:  
 
Gewünschte Mitgliedschaft 
 
☐ Kinder bis 14 Jahre € 74,00  ☐ Kinder von 14 – 18 Jahre  € 100,00 

☐ Erwachsene in Ausbildung € 129,00 ☐ Ehepaare € 360,00 

☐ Erwachsene € 225,00 ☐ Passive Mitglieder € 42,00 

☐ Familien € 415,00 (Jahresmitgliedsbeiträge) 

☐ Passive fördernde Mitglieder € 52,00 

 
Mitglied 
 
Familienname   Vorname   

Straße   PLZ / Ort   

Telefon   Geburtsdatum   

E-Mail   

Name und Anschrift eines gesetzlichen Vertreters (nur bei minderjährigen Antragstellern auszufüllen): 
 
Familienname   Vorname   

Straße   PLZ / Ort   

Familienmitglieder 
 
Familienname   Vorname   Geburtsdatum   

Familienname   Vorname   Geburtsdatum   

Familienname   Vorname   Geburtsdatum   

Familienname   Vorname   Geburtsdatum    
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SEPA-Lastschriftmandat 
 
Hiermit ermächtige/n ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen im Zusammenhang mit der 
Mitgliedschaft im Hochheimer Ski- und Tennisverein 1967 e.V. bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos: 
 
IBAN   BIC   

Kreditinstitut   
 
durch SEPA-Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 
deskontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverkehr nicht 
vorgenommen. Eventuell entstehende Kosten sind vom Kontoinhaber zu tragen. 
 
 
    
Datum  Unterschrift des Kontoinhabers 
 
 
 
 
Die in diesem Antrag genannten Aufnahmebedingungen und die Satzung 
(http://hstv.de/images/Dokumente/HSTV_Satzung.pdf) werden von mir anerkannt. 
Die Informationen zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen 
 
 
      
Datum Unterschrift des Antragstellers Unterschrift gesetzliche Vertreter 
 wenn Mitglied unter 18  
 
Unterschriften Familienmitglieder 
 
 
1.  2.  3.  
 
 
 
 
Aufnahmebedingungen des Hochheimer Ski- und Tennisverein 1967 e.V.	
 
Wer dem Hochheimer Ski- und Tennisverein beitreten möchte, wird gebeten den Aufnahmeantrag und die 
Einzugsermächtigung unterschrieben dem Vorstand einzureichen. Bei Minderjährigen muss der Aufnahmeantrag mit der 
Einverständniserklärung eines gesetzlichen Vertreters versehen sein. Nach Vollendung des 18. Lebensjahres wird das 
minderjährige Mitglied automatisch erwachsenes Mitglied. Erwachsene in Ausbildung haben einen entsprechenden 
Nachweis unaufgefordert zu erbringen. 
 
Der erste Jahresbeitrag wird zwei Wochen nach Einreichung des Aufnahmeantrages an den Vorstand fällig. Liegt das 
Datum vor Saisonbeginn, erfolgt der Beitragseinzug bis Ende März des Eintrittsjahres. 
 
Der Austritt aus dem Hochheimer Ski- und Tennisverein ist nur zum Jahresende möglich und muss bis zum 15. 
September in Textform dem Vorstand mitgeteilt werden. 
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Information zum Thema Datenschutz (Art. 13 EU-DSGVO) 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig.  
Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie darüber zu informieren, zu welchem 
Zweck wir Daten erheben, speichern oder weiterleiten. Der Information können Sie auch entnehmen, welche Rechte Sie 
in Bezug auf Datenschutz haben. 

VERANTWORTLICHER: Hochheimer Ski- und Tennisverein e.V., Vertretungsberechtigter Vorstand: Elke Möhn, Dr. 
Jürgen Scholz, Stefan Walter, Martina Dienst, Am Weiher 45, 65239 Hochheim, Telefon: 06146 4103 

ZWECK DER DATENVERARBEITUNG 
Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO), auf Basis Ihrer Einwilligung 
(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) und um Vereinszweck sowie die damit verbundenen Pflichten zu erfüllen (Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO). Hierzu verarbeiten wir folgende Kategorien von personenbezogenen Daten: Name, Adresse, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse, Informationen sportlichen Situation (Spielerdaten), Geburtsdatum, Konto- und Zahlungsinformationen, 
bei Kindern zusätzlich die Daten der gesetzlichen Vertreter. Werden die notwendigen Informationen für den konkreten 
Zweck nicht bereitgestellt, kann eine Erfüllung des Vereinszwecks nicht erfolgen.  

EMPFÄNGER IHRER DATEN 
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist, zur Erfüllung des 
Vereinszwecks notwendig ist oder Sie eingewilligt haben. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können vor allem 
Trainer, Fortbildungsträger, Beherbergungsstätten, Reiseveranstalter, Vereine, Verbände, Ligabetrieb und 
Sportveranstaltungen, Lieferanten, Vereinsausrüster, Werbefirmen, Versicherungen sein. Die Übermittlung erfolgt 
überwiegend zum Zwecke der Durchführung und Förderung des Spielbetriebs, der Erfüllung und Förderung der 
Vereinszwecke, der technischen und rechtlichen Aufrechterhaltung des Vereinsbetriebs. Im Einzelfall erfolgt die 
Übermittlung von Daten an weitere berechtigte Empfänger. 

SPEICHERUNG IHRER DATEN 
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie dies für den Vereinszweck erforderlich ist. Aufgrund 
rechtlicher Vorgaben sind wir dazu verpflichtet, Daten mindestens 10 Jahre nach Vertragserfüllung aufzubewahren. Nach 
anderen Vorschriften und Vereinbarungen können sich längere Aufbewahrungsfristen ergeben. 

IHRE RECHTE 
Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Auch können 
Sie die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. Darüber hinaus steht Ihnen unter bestimmten 
Voraussetzungen das Recht auf Löschung von Daten, das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung 
sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu.  

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Basis von gesetzlichen Regelungen. Nur in Ausnahmefällen benötigen 
wir Ihr Einverständnis. In diesen Fällen haben Sie das Recht, die Einwilligung für die zukünftige Verarbeitung zu 
widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen wird 
davon nicht berührt. Sie haben ferner das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu 
beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig 
erfolgt.  


